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VerordnungVerordnung
vom 9. Dezember 2009

über die Personensicherheitsprüfungen (PSPV)über die Personensicherheitsprüfungen (PSPV)

Aufgrund von Art. 39 des Gesetzes vom 21. Juni 1989 über die Landes-
polizei (Polizeigesetz; PolG), LGBl. 1989 Nr. 481, verordnet die Regierung:

I. Allgemeine BestimmungenI. Allgemeine Bestimmungen

Art. 1

Gegenstand

Die Verordnung regelt zum Schutz der äusseren und inneren Sicherheit
sowie zur Umsetzung von völkerrechtlichen Verpflichtungen die Sicher-
heitsprüfungen für:
a) das bei der Regierung und den Amtsstellen beschäftigte Personal sowie

die Mitglieder von Kommissionen und Beiräten im Sinne des Gesetzes
über die Verwaltungsorganisation des Staates;

b) das Personal der Körperschaften, Stiftungen und Anstalten des öffentli-
chen Rechts;

c) Dritte, die an klassifizierten Projekten des Landes oder des Auslandes im
Bereich der inneren oder der äusseren Sicherheit mitwirken oder Zugang
zu klassifizierten Informationen, Materialien oder Anlagen haben, oder
zu deren Aufgaben der technische Betrieb oder die Wartung von Kom-
munikations- und Informationssystemen gehört, die entsprechend klas-
sifizierte Informationen enthalten.
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Art. 2

Zweck der Sicherheitsprüfung

Mit der Sicherheitsprüfung soll festgestellt werden, ob die zu prüfenden
Personen:
a) von unzweifelhafter Loyalität sind;
b) hinsichtlich ihres Charakters und ihrer Diskretionsfähigkeit so

beschaffen sind, dass ihre Integrität beim Umgang mit Verschlusssachen
ausser Zweifel steht;

c) eventuell aus dem Ausland oder von anderer Seite her leicht unter Druck
gesetzt werden können, insbesondere aufgrund ihres früheren Wohn-
sitzes oder früherer Verbindungen, die ein Sicherheitsrisiko darstellen
könnten.

Art. 3

Funktionen, die eine Sicherheitsprüfung verlangen

Die Regierung führt detaillierte Funktionslisten, in denen die einzelnen
Funktionen aufgeführt sind, für welche eine Sicherheitsprüfung erforderlich
ist. Diese Funktionslisten geben Auskunft darüber, nach welchem Prüfver-
fahren und mit welcher Periodizität die entsprechenden Funktionen geprüft
werden müssen. Diese Detaillisten werden nicht publiziert. Sie sind für die
betroffenen Personen sowie die zuständigen Stellen einsehbar.

II. Durchführung der SicherheitsprüfungII. Durchführung der Sicherheitsprüfung

A. Zu prüfende PersonenA. Zu prüfende Personen

Art. 4

Personenkreis

1) Bei Personen nach Art. 1 Bst. a und b wird eine Sicherheitsprüfung
durchgeführt, wenn sie nach dem Grundsatz "Kenntnis nur wenn nötig"
Zugang zu Informationen erhalten sollen, die als VERTRAULICH oder
höher klassifiziert sind.

2) Die zuständige Stelle macht bei Stellenbesetzungen, bei denen eine
Bewerbung vorliegt vor der Vertragsunterzeichnung, bei Stellenbeset-
zungen ohne Bewerbung beim Angebot zur Übernahme der neuen Funk-
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tion die betreffende Person darauf aufmerksam, dass sie für den Fall der
Stellenzusage einer Sicherheitsprüfung und allenfalls nach Art. 17 regel-
mässig wiederholten Sicherheitsprüfungen unterzogen wird.

3) Bei Personen nach Art. 1 Bst. c wird eine Sicherheitsprüfung durch-
geführt, wenn:
a) sie im Rahmen eines Vertrages oder als Mitarbeitende einer vertraglich

verpflichteten Firma oder Organisation an einem klassifizierten Projekt
im Bereich der inneren oder der äusseren Sicherheit mitwirken und dabei
Zugang zu klassifizierten Informationen, Materialien oder Anlagen
erhalten oder wenn zu ihren Aufgaben der technische Betrieb oder die
Wartung von Kommunikations- und Informationssystemen gehört, die
entsprechend klassifizierte Informationen enthalten;

b) sie aufgrund von internationalen Informationsschutzabkommen zu
prüfen sind.

B. PrüfverfahrenB. Prüfverfahren

Art. 5

Zuständige Behörde

Die Durchführung der Sicherheitsprüfungen obliegt der Landespolizei.

Art. 6

Vorprüfung

1) Die Landespolizei prüft bei der Einleitung der Sicherheitsprüfung, ob
die zu prüfende Person nicht bereits in einer anderen Funktion einer Sicher-
heitsprüfung unterzogen wurde.

2) Stellt die Landespolizei fest, dass die zu prüfende Person innerhalb der
letzten fünf Jahre bereits einer Sicherheitsprüfung unterzogen wurde, infor-
miert sie die ersuchende Stelle der Sicherheitsprüfung (Art. 13); diese kann
in solchen Fällen auf die Prüfung verzichten. Vorbehalten bleibt Art. 17.

3) Stellt die Landespolizei fest, dass die zu prüfende Person innerhalb
der letzten fünf Jahre keiner Prüfung unterzogen wurde, leitet sie direkt die
Sicherheitsprüfung ein.
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Art. 7

Abstufungen der Sicherheitsprüfung

Sicherheitsprüfungen werden in folgenden Abstufungen durchgeführt:
a) Grundsicherheitsprüfung;
b) erweitere Sicherheitsprüfung;
c) erweiterte Sicherheitsprüfung mit Befragung.

Art. 8

Grundsicherheitsprüfung

1) Eine Grundsicherheitsprüfung erfolgt für:
a) Personen nach Art. 1 Bst. a und b mit regelmässigem Zugang zu VER-

TRAULICH klassifizierten Informationen;
b) Personen nach Art. 1 Bst. c mit Zugang zu VERTRAULICH klassifi-

zierten Informationen.

2) Bei Grundsicherheitsprüfungen werden für die Beurteilung der
betreffenden Person erhoben:
a) Daten aus dem Strafregister;
b) Daten in Zusammenhang mit laufenden Strafverfahren;
c) Daten aus den Registern des Exekutions- und Konkursgerichts;
d) Daten der Landespolizei über die zu prüfende Person.

3) Bei ausländischen Staatsangehörigen oder Personen mit Wohnsitz im
Ausland werden auch die Daten nach Abs. 2 der zuständigen Behörden
des Heimat- oder Wohnsitzstaates zur Beurteilung herangezogen. Bei Per-
sonen, die Wohnsitz im Ausland hatten, kann die Landespolizei auch Daten
nach Abs. 2 der zuständigen Behörden des früheren Wohnsitzstaates zur
Beurteilung heranziehen.

4) Bestehen nach Auswertung der nach Abs. 2 und 3 erhobenen Daten
Bedenken hinsichtlich der in Art. 2 aufgeführten Kriterien, leitet die Lan-
despolizei eine erweiterte Sicherheitsprüfung mit Befragung nach Art. 10
ein.

Art. 9

Erweiterte Sicherheitsprüfung

1) Eine erweiterte Sicherheitsprüfung erfolgt für:
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a) Personen nach Art. 1 mit Zugang zu GEHEIM klassifizierten Informa-
tionen;

b) Personen mit Zugang zu klassifizierten ausländischen Informationen;
c) Personen, welche anlässlich ihres Auslandeinsatzes Liechtenstein im Aus-

land hoheitlich vertreten;
d) Personen, die aufgrund internationaler Abkommen geprüft werden

müssen;
e) Personen, die an Aufgaben nach Art. 2 Abs. 2 des Gesetzes oder die an

justiziellen und polizeilichen Aufgaben mit Relevanz für die innere und
äussere Sicherheit mitwirken und dabei regelmässig Zugang zu beson-
ders schützenswerten Personendaten haben, deren Offenbarung die Per-
sönlichkeitsrechte der Betroffenen schwerwiegend beeinträchtigen
könnte.

2) Bei erweiterten Sicherheitsprüfungen wird für die Beurteilung der
betreffenden Person erhoben:
a) Daten aus dem Strafregister;
b) Daten aus den Registern des Exekutions- und Konkursgerichts sowie der

Einwohnerkontrollen;
c) Daten der Landespolizei über die zu prüfende Person;
d) Daten in Zusammenhang mit laufenden Strafverfahren;
e) Auskünfte von Drittpersonen, wenn die betroffene Person zugestimmt

hat.

3) Bei ausländischen Staatsangehörigen oder Personen mit Wohnsitz im
Ausland werden auch die Daten nach Abs. 2 der zuständigen Behörden
des Heimat- oder Wohnsitzstaates zur Beurteilung herangezogen. Bei Per-
sonen, die Wohnsitz im Ausland hatten, kann die Landespolizei auch Daten
nach Abs. 2 der zuständigen Behörden des früheren Wohnsitzstaates zur
Beurteilung heranziehen.

4) Bestehen nach Auswertung der nach Abs. 2 und 3 erhobenen Daten
Bedenken hinsichtlich der in Art. 2 aufgeführten Kriterien, leitet die Lan-
despolizei eine erweiterte Sicherheitsprüfung mit Befragung nach Art. 10
ein.
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Art. 10

Erweitere Sicherheitsprüfung mit Befragung

1) Ein erweitere Sicherheitsprüfung mit Befragung wird bei Personen
nach Art. 1 durchgeführt, die:
a) regelmässigen und weit reichenden Einblick in die Regierungstätigkeit

oder in wichtige sicherheitspolitische Geschäfte haben und darauf Ein-
fluss nehmen können;

b) regelmässig Zugang zu Geheimnissen der innern oder der äusseren
Sicherheit oder zu Informationen haben, deren Aufdeckung die Erfül-
lung wesentlicher Aufgaben des Landes gefährden könnte.

2) Bei erweiterten Sicherheitsprüfungen mit Befragung werden die
Daten nach Art. 9 Abs. 2 und 3 sowie die der persönlichen Befragung
der betroffenen Person erhoben und die betreffende Person wird aufgrund
dieser Daten beurteilt.

3) Bei der Einleitung einer erweiterten Sicherheitsprüfung mit Befragung
ist von der ersuchenden Stelle nebst dem eigentlichen Prüfformular noch
das Formular "Angaben zur Person" einzureichen.

C. Ablauf der SicherheitsprüfungC. Ablauf der Sicherheitsprüfung

Art. 11

Einleitung der Sicherheitsprüfung

Zuständig für die Einleitung einer Sicherheitsprüfung sind die folgenden
Stellen (ersuchende Stellen):
a) für Personen nach Art. 1 Bst. a und b: die mit der Vorbereitung der

Anstellung betraute oder die für die Aufgabenübertragung zuständige
Stelle;

b) für Personen nach Art. 1 Bst. c: die Stelle, die den betreffenden Auftrag
erteilt.

Art. 12

Verwendung der Prüfformulare

1) Die ersuchende Stelle nennt auf dem für die Sicherheitsprüfung zu
verwendenden Prüfformular die möglichen, mit der Funktion oder der
Erfüllung eines Auftrages verbundenen Sicherheitsrisiken sowie die ent-
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sprechende Prüfungsstufe nach Art. 7. Sie sendet das Formular zusammen
mit dem Merkblatt über das Prüfverfahren sowie gegebenenfalls dem For-
mular "Angaben zur Person" der zu prüfenden Person zu.

2) Willigt die zu prüfende Person in die Durchführung der Sicherheits-
prüfung ein, sendet sie die Formulare der ersuchenden Stelle datiert und
unterzeichnet zurück. Bei Dritten erfolgt die Rücksendung an die ersu-
chende Stelle über den Arbeitgeber.

3) Die ersuchende Stelle beauftragt die Landespolizei mit der Durchfüh-
rung der Prüfung, indem sie ihr das Prüfformular übermittelt.

Art. 13

Ermächtigungen

1) Die betroffene Person bestätigt auf dem Prüfformular ausdrücklich
und mit Unterschrift, dass sie:
a) die Landespolizei ermächtigt, die erforderliche Datenerhebung nach Art.

9 Abs. 2 Bst. a bis d und Abs. 3 durchzuführen;
b) einwilligt, dass die Daten auf dem Formular "Angaben zur Person" für

die Sicherheitsprüfung verwendet werden.

2) Die Ermächtigung für die Befragung von Drittpersonen nach Art. 9
Abs. 2 Bst. e muss bei den betroffenen Personen für jede zu befragende
Person einzeln eingeholt werden.

3) Die Ermächtigung zur Datenerhebung ist während sechs Monaten
gültig und kann von der betroffenen Person jederzeit schriftlich widerrufen
werden.

4) Kann die Datenerhebung nicht innerhalb von sechs Monaten abge-
schlossen werden, muss die Landespolizei bei der betroffenen Person eine
Fristverlängerung zur Datenerhebung um weitere sechs Monate einholen.

Art. 14

Abbruch der Sicherheitsprüfung

1) Wenn die zu prüfende Person im Laufe der Sicherheitsprüfung ihre
Bewerbung zurückzieht oder aus einem anderen Grund nicht mehr für die
Funktion, die neuen Aufgaben oder den Auftrag in Frage kommt, infor-
miert die ersuchende Stelle die Landespolizei schriftlich.

2) Die Landespolizei stellt die Sicherheitsprüfung ein und vernichtet ihre
bereits vorhandenen Akten und elektronisch gespeicherten Daten.
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Art. 15

Wiederholung der Sicherheitsprüfung

1) Die Sicherheitsprüfung wird bei Personen nach Art. 9 Abs. 1 und Art.
10 Abs. 1 spätestens nach fünf Jahren wiederholt.

2) Hat die ersuchende Stelle Grund anzunehmen, dass seit der letzten
Prüfung neue Risiken entstanden sind, insbesondere vor der Übernahme
neuer Aufgaben sowie bei im Ausland einzusetzendem Personal, so kann
sie vor Ablauf der in Abs. 1 genannten Frist bei der Landespolizei eine Prü-
fungswiederholung einleiten.

3) Verantwortlich für die Einleitung der Prüfungswiederholung ist die
ersuchende Stelle.

4) Das Verfahren für die Wiederholung der Sicherheitsprüfung ent-
spricht in der Regel demjenigen der Erstprüfung. Weichen die Prüfkriterien
jedoch von denjenigen der Erstprüfung ab, erfolgt die Prüfung nach dem für
die entsprechende Stufe geltenden Verfahren.

III. Abschluss der SicherheitsprüfungIII. Abschluss der Sicherheitsprüfung

Art. 16

Anhörung der betroffenen Person

1) Ist die Landespolizei der Ansicht, dass aufgrund der durchgeführten
Erhebungen kein Zugang zu klassifizierten Informationen gewährt werden
soll, gibt sie der betroffenen Person die Gelegenheit zum Ergebnis der
Abklärungen schriftlich Stellung zu nehmen.

2) Die betroffene Person kann bei der Landespolizei jederzeit Einsicht
in die Prüfungsunterlagen nehmen. Vorbehalten bleibt Art. 12 des Daten-
schutzgesetzes sowie Art. 35d Abs. 2 des Gesetzes.

3) Die betroffene Person kann von der Landespolizei verlangen, dass:
a) Daten, die unrichtig oder überholt sind, berichtigt oder vernichtet

werden;
b) Daten, die dem Zweck der Bearbeitung nicht entsprechen oder deren

Bearbeitung aus anderen Gründen (Vermutungen oder blosse Verdäch-
tigungen) unzulässig ist, umgehend vernichtet werden;

c) ein Bestreitungsvermerk angebracht wird.
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Art. 17

Zertifikat

1) Bei positivem Abschluss der Sicherheitsprüfung stellt die Landespo-
lizei für die geprüfte Person innert drei Monaten seit Eingang des Prü-
fungsantrages ein Zertifikat mit der entsprechend bewilligten klassifizierten
Zugangsberechtigung sowie dem Verfallsdatum aus. Es können folgende
Zertifikate ausgestellt werden:
a) Sicherheitsprüfung bis und mit Zugang VERTRAULICH;
b) Sicherheitsprüfung bis und mit Zugang GEHEIM.

2) Die Landespolizei erlässt im Fall eines negativen Ergebnisses der
Sicherheitsprüfung auf Antrag der betroffenen Person eine Verfügung.

3) Das Zertifikat und eine allfällige Verfügung werden der ersuchenden
Stelle nach Art. 11 zuhanden der entscheidenden Instanz nach Art. 18 über-
mittelt.

4) Die Landespolizei stellt Verfügungen nach Abs. 2 von Dritten zusätz-
lich dem Arbeitgeber zu.

Art. 18

Entscheidende Instanzen

Zuständig für die Anstellung, die Übertragung der Funktion oder der
neuen Aufgabe sind die folgenden Stellen (entscheidende Instanzen):
a) bei Personen nach Art. 1 Bst. a und b: die mit der Anstellung betraute

oder die für die Aufgabenübertragung zuständige Stelle;
b) bei Personen nach Art. 1 Bst. c: die auftragserteilende Behörde.

IV. Behandlung, Verwendung und Aufbewahrung derIV. Behandlung, Verwendung und Aufbewahrung der
DatenDaten

Art. 19

Behandlung der Daten

1) Die Landespolizei kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben die notwen-
digen Daten auch in einem automatisierten Informationssystem bearbeiten.
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2) Die Landespolizei vernichtet umgehend Daten, die auf Vermutungen
oder blossen Verdächtigungen beruhen, die dem Zweck der Bearbeitung
nicht entsprechen oder deren Bearbeitung aus anderen Gründen unzulässig
ist.

3) Sie berichtigt umgehend Daten, die unrichtig oder überholt sind.

Art. 20

Verwendung der Daten

1) Die im Rahmen der Sicherheitsprüfung erhobenen Daten dürfen aus-
schliesslich für diesen Zweck verwendet werden; ausgenommen ist die Ver-
wendung in einem Strafverfahren gegen die betroffene Person.

2) Auf schriftliche Mitteilung der ersuchenden Stelle bietet die Landes-
polizei die Unterlagen der Sicherheitsprüfung von Personen, deren Kan-
didaturen nicht berücksichtigt worden sind, dem Landesarchiv zur Über-
nahme an. Die vom Landesarchiv als nicht archivwürdig bezeichneten
Unterlagen werden vernichtet.

Art. 21

Aufbewahrung der Prüfungsunterlagen

1) Die Landespolizei bewahrt die Unterlagen der Sicherheitsprüfung so
lange auf, wie die betroffene Person die Stelle innehat, die Funktion ausübt
oder den Auftrag bearbeitet, längstens jedoch zehn Jahre. Anschliessend
bietet die Landespolizei die Unterlagen der Sicherheitsprüfung dem Lan-
desarchiv zur Übernahme an.

2) Informiert die ersuchende Stelle die Landespolizei vor Ablauf dieser
Frist schriftlich darüber, dass die betroffene Person die Funktion nicht mehr
ausübt oder den Auftrag nicht mehr bearbeitet, bietet die Landespolizei die
Unterlagen der Sicherheitsprüfung dem Landesarchiv zur Übernahme an.

3) Die vom Landesarchiv als nicht archivwürdig bezeichneten Unter-
lagen werden vernichtet.
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V. Übergangs- und SchlussbestimmungenV. Übergangs- und Schlussbestimmungen

Art. 22

Übergangsbestimmung

Personen nach Art. 1, die bei Inkrafttreten dieser Verordnung bereits
Zugang zu VERTRAULICH oder GEHEIM klassifizierten Informationen
haben, sind bis 31. Dezember 2010 einer Sicherheitsprüfung zu unterziehen.

Art. 23

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2010 in Kraft.

Fürstliche Regierung:
gez. Dr. Martin Meyer
Regierungschef-Stellvertreter
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